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Die Notwendigkeit der'Zusammenarbeit ergibt sich daraus, 
daß beide Abteilungen für die Durchsetzung der Regelungen 
der Untersuchungshaftvollzugsordnung verantwortlich sind. 
Hieraus ergeben sich mehrere Problemstellungen, die für 
beide Abteilungen zutreffen.

Die Zusammenarbeit ist notwendig

bei der Abstimmung politisch-operativer Maßnahmen, die 
sich bei der Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlich
keit während des Strafverfahrens ergeben. ,.s

zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Qrdn^ffifrtffys jeher heit 
.während der gesamten Zeit der Unterg^^ingshaft.

bei der Durchsetzung der B e s t i m m d e r  Untersuchungs
haf tvollzugsordnung und der Hausordnung zur Gewährleistung 
der Rechte und Pflichten t^erUlefangenen.

bei der Durchsetzung Rjrön besonderen Maßnahmen, die sich 
aus der Täterpergönjji^ikeit für die Vollzugs- und Betreu
ungsauf gab en_

zur Gewährleistung von Konspiration und Geheimhaltung bei 
besonderen politisch-operativen Maßnahmen der Abteilung IX 
durch die Abteilung XIV.

Die Bedeutung der Zusammenarbeit zynischen den Abteilungen 
XIV und IX ergibt sich aus den Wechselbeziehungen der ein
geleiteten Maßnahmen und dem Verhalten der Verhafteten im 
Verwahrraum oder bei der Vernehmung durch die Abteilung IX. 
Die gegenseitige Information über Besonderheiten im Auftre
ten der Verhafteten ist ein wesentliches Moment, um beab
sichtigten Handlungen der Verhafteten rechtzeitig durch ge
eignete politisch-operative Maßnahmen und richtiges Auf
treten der Mitarbeiter der Abteilung XIV vorzubeugen.


